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Index 

82/03 Ärzte, sonstiges Sanitätspersonal 

Beachte 

Zum Inkrafttreten vgl. § 214 

Text 

§ 50. (1) Beabsichtigt ein Arzt von einer Behandlung zurückzutreten, so hat er seinen Rücktritt dem 
Kranken oder den für dessen Pflege verantwortlichen Personen, erforderlichenfalls auch der 
Aufenthaltsgemeinde des Kranken, wegen Vorsorge für anderweitigen ärztlichen Beistand, rechtzeitig 
anzuzeigen. 

(2) Werden in dringenden Fällen gleichzeitig mehrere Ärzte gerufen, so übernimmt, wenn der 
Kranke selbst keine Entscheidung trifft und kein Einvernehmen erzielt wird, der Arzt die Behandlung, der 
als erster von den herbeigerufenen Ärzten eingetroffen ist. 

(3) In den Fällen des Abs. 2 kann der Arzt eine Vergütung auch dann beanspruchen, wenn keine 
Behandlung stattgefunden hat, obwohl der Arzt hiezu bereit war. 
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